
MIT DEM OIE KLIMABONUS 
FÖRDERPROGRAMM 2012.
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Hauptstraße 189  
55743 Idar-Oberstein

T	0800 8888876 (kostenfrei)  
I	 www.oie-ag.de 

WIR FÖRDERN ERDGAS-BRENNWERTTECHNIK.
Sie wollen umweltschonend heizen? Nutzen Sie viele Vorteile, die Erdgas 
Ihnen bietet, und nehmen Sie unser Förderprogramm in Anspruch!

Wer wird gefördert?

Haus- und Wohnungseigentümer im Erdgas-Grund-

versorgungsgebiet der OIE AG, die die Umrüstung 

der eigengenutzten Heizungsanlage von Öl, Flüssig-

gas, Strom oder Festbrennstoffen auf eine Erdgas-

Brennwerttechnik-Heizungsanlage vornehmen. 

Die Erneuerung einer vorhandenen Gasheizung

wird nicht gefördert.

 

Es gelten folgende Förderbedingungen:

 	Förderzeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012.

 	�Erforderlich ist der Abschluss eines Gaslieferungs-

vertrages zwischen OIE AG und dem Eigentümer 

im Aktionszeitraum und das Vor- 

handensein eines erschließbaren Zugangs zum 

Erdgasnetz (Abnahmestelle) im Erdgas-Grund- 

versorgungsgebiet der OIE AG.

	� Gaslieferungsverhältnis über mindestens 5 Jahre 

zwischen OIE AG und dem Eigentümer.

	 Rückzahlung des Förderbetrages: Kündigt der 

	 Eigentümer oder OIE das Lieferverhältnis vor  

	 Ablauf des o.g. 5-Jahreszeitraumes, ohne dass 

	 ein neues Gaslieferverhältnis mit OIE begründet  

	 wird, so ist der Eigentümer verpflichtet, den 

	 Förderbetrag zeitanteilig zurückzuzahlen. Der 

	 zeitanteilige Rückzahlungsanspruch der OIE wird  

	 mit der endgültigen Beendigung des Gasliefer- 

	 verhältnisses fällig. 

	� In der Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 muss

die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt und der 

Gasbezug aufgenommen sein.

	� Für die Förderung ist der Abschluss einer Verein-

barung zum Erdgas-Lieferungsvertrag zwischen 

OIE AG und dem Eigentümer erforderlich.

	 �Die Förderung erfolgt herstellerunabhängig.

	� Einsendeschluss des vollständig ausgefüllten

Förderantrags ist der 28.02.2013. Maßgebend 

ist das Datum des Poststempels.

 

Die Anzahl der zu fördernden Anlagen ist begrenzt 

(max. 30 Anlagen).

 

Ihr einfacher Weg zur Förderung:

1. �Ihr OIE Energieberater berät Sie ausführlich über 

Ihre individuellen Möglichkeiten zur Heizungs- 

modernisierung mit der Erdgas-Brennwerttechnik 

und übergibt Ihnen den Förderantrag.

2. �Nach Inbetriebnahme Ihrer Erdgas-Brennwert- 

heizung senden Sie den ausgefüllten und unter- 

zeichneten Förderantrag an OIE AG.

3. �Wir prüfen, ob alle Förderbedingungen erfüllt 

sind. Bei „grünem Licht” überweisen wir Ihnen 

Ihre Prämie auf das von Ihnen genannte Konto.
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Die Förderung erfolgt herstellerunabhängig.

Partner-Hersteller der OIE:



Mit einer Wärmepumpe lässt sich auch die Wärme aus der Erde und der Luft einfach, 
effizient und kostensparend nutzen.

WIR FÖRDERN WÄRMEPUMPENHEIZUNGEN.

Wer wird gefördert?

Haus- und Wohnungseigentümer im Strom-Grund-

versorgungsgebiet der OIE AG, die die Umrüstung 

der eigengenutzten Heizungsanlage von Öl, Erdgas, 

Flüssiggas, Strom oder Festbrennstoffen auf eine 

Wärmepumpenheizung vornehmen. Die Erneuerung 

einer vorhandenen Wärmepumpenheizung wird

nicht gefördert.

Es gelten folgende Förderbedingungen:

	 Förderzeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012.

 	�Die Förderung gilt nur in Verbindung mit dem 

Abschluss eines Stromlieferungsvertrages für 

Elektro-Wärmepumpen zwischen OIE AG und 

dem Eigentümer im Aktionszeitraum.

	� Wärmepumpen-Stromlieferungsverhältnis über

mindestens 5 Jahre zwischen OIE AG und dem 

Eigentümer.

	� Rückzahlung des Förderbetrages: Kündigt der

Eigentümer oder OIE das Lieferverhältnis vor Ablauf 

des o.g. 5-Jahreszeitraumes, ohne dass ein neues 

Wärmepumpen-Stromlieferungsverhältnis mit OIE 

begründet wird, so ist der Eigentümer verpflichtet, 

den Förderbetrag zeitanteilig zurückzuzahlen. 

Der zeitanteilige Rückzahlungsanspruch der OIE 

wird mit der endgültigen Beendigung des Wärme-

pumpen-Stromlieferungsverhältnisses fällig.

	� Die Installation und Inbetriebnahme der Wärme-

pumpenanlage muss in der Zeit vom 01.01.2012

	 bis zum 31.12.2012 erfolgen.

	� Für die Beantragung der Förderung ist der

Abschluss einer Vereinbarung zum Wärmepumpen-

Stromlieferungsvertrag zwischen OIE AG und 

dem Eigentümer erforderlich. Die Aushändigung 

des Förderantrags erfolgt durch OIE AG oder 

durch einen OIE Wärmepumpen-Partner 

(OIE Wärmepumpen-Partner finden Sie unter 

www.rwe.de/klimabonus).

	� Die Förderung erfolgt herstellerunabhängig.

	� Einsendeschluss des vollständig ausgefüllten

Förderantrags ist der 28.02.2013. Maßgebend 

ist das Datum des Poststempels.

Die Anzahl der zu fördernden Anlagen ist begrenzt 

(max. 30 Anlagen). 

 

Ihr einfacher Weg zur Förderung:

1. �Ihr OIE Wärmepumpen-Partner oder ein 

Installations-Fachbetrieb Ihrer Wahl informiert 

Sie ausführlich über die Wärmepumpentechnik.

2. �Nachdem Sie sich für eine Wärmepumpe entschie-

den haben, beantragen Sie die Förderung. Entspre-

chende Formulare erhalten Sie bei OIE AG oder 

einem OIE Wärmepumpen-Partner. Nach Inbetrieb-

nahme ist der Förderantrag dann lediglich ausge-

füllt und unterschrieben an OIE AG zu senden.

3. �Wir prüfen, ob alle Förderbedingungen erfüllt 

sind. Bei „grünem Licht“ überweisen wir Ihnen 

Ihre Prämie auf das von Ihnen genannte Konto.

Die Fördersummen aus dem OIE Klimabonus Förderprogramm für die Umrüstung auf eine 

Wärmepumpen- oder Erdgas-Brennwerttechnik-Heizungsanlage im Grundversorgungsgebiet 

der OIE AG gemäß § 36 EnWG:

JETZT BIS ZU 1.000 EURO SICHERN – MIT DEM 
OIE KLIMABONUS FÖRDERPROGRAMM 2012.
Wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden ist für uns alle selbst- 
verständlich. Dafür verwenden wir im Haushalt die meiste Energie.
Wer sich für den Einbau einer Wärmepumpe oder eines modernen
Erdgas-Brennwertkessels entscheidet, schont nicht nur die Umwelt,
sondern wird dafür von OIE belohnt – mit einer attraktiven Prämie
von bis zu 1.000 Euro aus dem OIE Klimabonus Förderprogramm.
Informieren Sie sich gleich nachfolgend über die verschiedenen
Fördermöglichkeiten.

Weitere Informationen zu unserem Klimabonus Förderprogramm sowie die Förderbedingungen finden Sie unter
www.oie-ag.de
oder rufen Sie uns an
0800 8888876 (kostenfrei)

1–2 	 Wohneinheiten

3–5 	 Wohneinheiten

6–11 Wohneinheiten

> 11 	Wohneinheiten

Partner-Hersteller der OIE:

Intelligent heizen und lüften

Die Förderung erfolgt herstellerunabhängig.


